
GeneraI, .. sallliilhmg - Neummd,letzlgile ~ 

mit Genugtuung über die fortgesetzten BemOhungen des 
JntematjonaJen Komitees vom Roten KIeuz um die F!lrdernng 
und Bekanntrnacbnng der beiden Zusatzprotokolle, 

1. begrqjlt die praktisch universale Annahme der Genfer 
Abkommen von 1949 und die Annahme der beiden Zusatz
protokolle von 1m durch immer mehr Staaten; 

2. stellt jedoch fest, daß im Vergleich zu den Oenfer 
Abkommen bisher nur eine begrenzte Anzahl von Staaten Ver
tragspaIleien der beiden Zusatzprotokolle geworden sind; 

3. appelliert an alle Vertragsstaalen der Genfer Abkom
men von 1949, in Erwiignng zu ziehen, soweit noch nicht 
geschehen, möglichst bald VertTagsparteien der Zusatz.. 
protokolle zu werden; 

4. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des 
Protokolls I sind, beziehungsweise alle Staaten, bei denen dies 
noeh nicht der Fall ist, auf, wenn sie Vertragsparteie des Pr0-
tokolls I werden, die in Artikel 90 dieses Protokolls v0rge
sehene ErIdlIrung abzugehen; 

5. nimmt Kennl1Iis von der Erklllnmg, die auf der vom 
30. August bis 1. September l!l93in Genf abgebaltenen inter
nationalen Konferenz über den Schutz von Kriegsopfern ver
abschiedet wurde' und in der die Notwendigkeit vorbengender 
Maßnahmen und der wirksameren Anwendung des humnnitä
ren Völkerrechts bekräftigt wird; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer elnnndfllnfzigsten 1lIgung auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaaten eingegangenen Informationen einen 
Bericht über den Stand der Zusatzprotokolle vorzulegen; 

7. beschließt, den Punkt "Stand der Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer 
bewaffneter Konflikte" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
elnnndfllnfzigsten 1lIgung aufzunehmen. 

84. plenarsitzung 
9. Detember 1994 

49/49. ErwiIgung wirksamer MaBnabmen zur Verbesse
nmg des Sdmtzes und der Sh:herheIt der diploma. 
dsclten und lumsuIarIschen Ver betuogen und Ver
treter 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Genemlsekretärs", 

im BewqfJtaeln der Notwendigkeit, freundschaftliche Be
ziehungen und die ZUSllmJ!!ß1l8tbeit zwischen den Staaten zu 
entwickein beziehungsweise zu festigen. 

davon ilbervmgt, daß die Achtung der Grundsätze und 
Regeln des Vlllkerrechts fIIr die diplomatischen und konsulari
schen Beziehungen eine Grundvoraussetznng fIIr die normale 

• AI48f142, Anhang. 
• A/491295 und Add.l und 2. 

Gestaltung der Beziebnngen zwischen den Staaten und fIIr die 
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen ist, 

hDchst beunruhigt über die gegen diplomatische und kon
sularische Vertreter sowie gegen V",lIeter bei internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Beamte dieser 
Organisationen gerichteten wiederholten Gewalthandlungen, 
die unschuldige MenscbenIeben gefllbrden oder vernicbtan und 
die normale Tlltigkeit dieser VerIIeter und Beamten schwer be
hindern, 

besorgt über die MißachlIing der Unverletzlichkeit der di
plomatiachen und konsularischen Vertretungen und Vertreter, 

unter Hinweis datauf, daß alle Personen, die solche Vor
rechte und ImmJmjtl!tm genießen, unbeschadet ihrer Vorteehte 
und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und sonstigen 
Vorschriften des Ernpfangsstaals zu achten, 

sowie unter Hinweis darauf, daß diplomatische und kon
sularische RUumlichkeiten nicht in einer Weise benutzt werden 
dilIfen, die mit den dipinmatischen oder konsularischen Auf· 
gaben unvereinbar ist, 

nachtJriJcklich dara!if hinweisend, daß die Staaten die 
Pflicht haben, alle geeigueten und nach dent Völkerrecht er
fonlerlichen Maßnahmen zu treffen, Insbesondere auch Maß
nahmen prllventiver Alt, und daß sie die Pflicht haben. die 
Täter vor Gericht zu btlngen, 

mit Genugtuung über die diesbezüglichen Maßnahmen, 
welebe die Staaten gemIIß ihren Internationulen Verpflichtun
gen bereits getroffen haben. 

davon fJberzeugt, daß die Rolle der Vereinten Nationen, zu 
der auch die mit Resolution 35/168 der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1980 elngefiJhrlen und in späteren Ver
SIImmlungsresoIutionen weiter ausgebauten Berichtsverfabren 
geböten, wichtig ist fIIr die Förderung der BemOhungeu um die 
Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der diplomati
schen und konsulariscben Vertretungen und Vertreter, 

1. nimmt Kenntnis von dent Bericht des GeneraIsekretli; 

2. verurteilt nachdrlickIich die Gewalthandlungen gegen 
diplomatische und konsularische VertrelIingen und Vertreter 
sowie gegen Vertretungen und Vertreter hei internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Beamte dieser 
Organiuationen und unterstreicht, daß es fIIr solche Handlun
gen niemals eine Rechtfertigung geben kann; 

3. fordert die Staaten nachdrIlcklich arif, die Grundsätze 
und Regeln des Völkerrechts fIIr die diplomatiachen und kon
sularischen Beziehungl>D zu beachten, anzuwenden und 
durcbzusetzen und in Obereinstimmung tnit ihren interna
tionalen VerpflichlIingen Insbesondere den Schutz und die 
Sichetbeit der in Ziffer 2 genannten Vertretungen, Vertreter 
und Beamten zu gewährleisten. die sich kraft ibres Amtes auf 
ihret Hoheltsgewalt unterstehendem Gebiet aufba\ten, und 
insbesondere auch praktische Maßnabmell zu treffen, um in 
ihrem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tlltigkeiten von Personen, 
Gruppen und Organisationen zu verbieten, welcbe die Bege-



hung von Handlungen gegen die Sicherheit dieser Vertre
tungen, Vertreter und Beamten fördern, anstiften, organisieren 
oder durcbfllbren; 

4. fordert die Staaten fll4Perdem nachdrllcklich auf, auf 
nationaler und internationaler Ebene alles Erforderliche zn tun, 
um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten Ver
tretungen, Vertreter und Beamten zn verhindern und die TIIter 
vor Gericht zn bringen; 

5. empfiehlt den Staaten, hinsichtlich praktisclWr Maß
nahmen zur Verbesserung des Schntzes und der Sicherheit di
plomatischer und konsularischer Vertretungen und Vertreter 
sowie hinsichtlich eines Infonnationsaustauschs über die Um
stände, unter denen sich alle schwerwiegenden diesbezügli
chen Verstöße ereignet haben, unter anderem im Rahmen von 
Kontakten zwischen den diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen und dem Empfangsstaat, eng zusammenzuarbei
ten; 

6. fordert die Staaten ferner nachdrUcklich auf, in 
ObereinStimmung mit dem Völkerrecht auf nationaler und 
internationaler Ebene alle geeigneten Maßnahmen zn er
greifen, um jeden Mißbrauch diplomatischer oder konsu1ari
scber Vorrechte und Immunitäten zu verhindern, insbesondere 
schweren Mißbrauch, .namentlich in \b:bindung mit Gewalt
hnndlungen; 

7. enJP.fiehlt den Stnnten, eng mit dem Staat znsammen
zuarbeiten, in desaen Hoheitsgebiet es znm Mißbrauch 
diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitll
ten gekommen ist, indem sie insbesondere Infonnationen 
austauschen und den Justizbehörden Unterstützung gewähren, 
damit die TIIter vor Gericht gebracht werden; 

8. fordert die Stnnten auf, zu erwägen, soweit nicht 
bereits geschehen, Vertragsparteien der Rechtsakte zn werden, 
die sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen 
. und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen; 

9. fordert die Staaten fll4Perdem auf, im Falle einer Strei
tigkeit im Znsammenhang mit einem Verstoß gegen ihre in
ternationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der Ver
tretungen beziehungsweise die Sicberheit der in Ziffer 2 ge
nannten Vertreter und Beamten von den Mitteln der friedlichen 
Streitbeilegung Gebrauch zu machen, wozu auch die Guten 
Dienste des Genera1sekretärs gehören, und ersucht den Gene
ra1sekretllr, soweit ihm dies angebracht erscheint, den un
mittelbar betioffenen Staaten seine Guten Dienste anzubieten; 

10. ersucht alle Stnsten, dem Generalsekretllr in Überein
stimmung mit Ziffer 9 der Resolution 421154 vom 7. Dezem
ber 1987 Bericht zu erstatten; 

11. ersucht den Generalsekretllr, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 12 der Resolution 421154 jährlich einen Bericht zu 
diesem Thema herauszugeben, der auch eine analytische 
Z,'sam,ne1lfassung der nach Ziffer 10 bei ihm eingegangenen 
Berichte enthlllt, sowie seine anderen Aufgaben gemäß 
derselben Resolution wahrzunehmen; 

12. beschUeßt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
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treter" in die vorlllufige Thgesordnung ihrer einundfilnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

84. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 

49/50. VIßkerreehtsdeka der Vereinten Nationen 

Die Generalve1'Stll1U7llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44123 vom 17. No
vember 1989, mit der sie den Zeitraum 1990-1999 zur Völker
recbtsdekade der Vereinten Nationen erk\iirt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Dekade gemäß Res0-
lution 44123 unter anderem die folgenden Hanptzie\e verfolgen 
soU: 

a) die Akzeptanz und Achtung der völkerrechtlichen 
Grundsätze zn fördern, 

b) . Mitte1 und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Stnnten zn fördern, einsch\ießlich 
der Inansprucbnnhme und der uneingescbrllnkten Achtung des 
Internationa1en Gerichtshofs, 

c) die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
sowie seine KodifizIerung zu unterstützen, 

tl) die Lehre, das Studium, die Verbreitung und ein 
breiteres VerstlIndnis des Völkerrechts zu unterstützen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/32 vom 
25. November 1992, der als Anlnge das Aktivitlltenprogramm 
für den zweiten Abschnitt (1993-1994) der Dekade beigefügt 
war, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an den Generalsekretllr för 
seinen gemäß Resolution 48/30 vom 9. Dezember 1993 vorge
legten Berichf, 

nach Behandlung des genannten Berichts, einschließlich 
der dazugehörigen Anlnge, 

unter Hinweis darauf, daß der Sechste Ausschuß auf der 
filnfundvierzigsten Thgung der Generalversamm1ung die Ar
beitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten Natio
nen eingesetzt hat, mit dem Ziel, allgemein annehmbare 
Empfehlungen in bezog auf das Aktivitlltenprogramm för die 
Dekade auszuarbeiten, 

im HinbUck darauf, daß der Sechste Ausschuß die Arbeits
gruppe auf der sechsundvierzigsten, siebenundvierzigsten, 
achtundvierzigsten und neunundvierzigsten Thgung der 
Generalversamm1ung wieder eingesetzt hat, damit sie ihre 
Tätigkeit gemäß den Resolutionen 45/40 vom 28. November 
1990,46/53 vom 9. Dezember 1991,47/32 und 48/30 weiter
fil\ut, 

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe an den 
Sechsten Ausschuß', 

1. spricht dem Sechsten Ausschuß Ihre Anerkennung 
daf!Ir aus, daß er im Ralunen seiner Arbeitsgruppe für die 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen das im dritten 
Abschnitt (1995-1996) der Völkerrechtsdekade anlaufende 

, A/49m3 tutd AcId. 1 tutd Z. 
• AlC.6/49JL.10. 




